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Betreuung: Fixplatz 

Kinder (3-12 Monate) CHF 172 / Tag 
(inklusive Mahlzeiten) * 

Kinder (ab 13 Monaten bis Eintritt Kindergarten) CHF 138 / Tag 

Spezialbetreuung 

Betreuung: 
Kindergarten- / Schulkinder 

CHF 100 / Tag 

Betreuung 
Kindergarten- / Schulkinder am Morgen vor KG / Schule 

CHF 5 / Morgen 

Betreuung: 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen CHF 188 / Tag 

Schulwegbegleitung: 
1 Tag Betreuung / Woche 
2 Tage Betreuung / Woche 
3 Tage Betreuung / Woche 
4 Tage Betreuung / Woche 
5 Tage Betreuung / Woche 

 
CHF 20 / Monat 
CHF 40 / Monat 
CHF 60 / Monat 
CHF 80 / Monat 

CHF 100 / Monat 

Mahlzeiten 

Znüni / Zvieri Je CHF 2 / Tag 

Mittagessen CHF 8 / Tag 

 

Rabatt für Mitarbeitende der Kitas Murifeld AG 20% 
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Wichtige Hinweise  
 

• Es können folgende Module gebucht werden: Ganzer Tag (20%), Morgen oder Nachmittag 
(10%),  
Morgen oder Nachmittag mit Mittagessen (15%). 

• * In den Tarifen der Kinder von 3 - 12 Monaten ist die Verpflegung inbegriffen. Ab 13 Monaten 
wird diese zusätzlich verrechnet.  

• Die gesamte Monatspauschale gemäss dem vereinbarten Betreuungspensum wird ab Ver-
tragsbeginn (unabhängig von der Planung der Eingewöhnung) geschuldet.  

• Zusätzliche Betreuungstage / -stunden können über den Betreuungsgutschein abgerech-
net werden, sofern ein genereller Anspruch auf Betreuungsgutscheine vorliegt und das an-
spruchsberechtigte Pensum höher ist als das tatsächliche Betreuungspensum. Ansonsten 
werden die Kosten gemäss dem Tarifreglement der Kitas Murifeld AG berechnet. 

• Die Tarife werden regelmässig überprüft. Bei Anpassungen werden die Kunden mindestens 
3 Monate im Voraus informiert und haben das Recht, unter Einhaltung der ordentlichen Kün-
digungsfrist von 2 Monaten, den Vertrag zu künden. 

 

Zusätzliche Hinweise für Kindergarten- und Schulkinder 
 

• Für die Kindergarten- / und Schulwegbegleitung fällt eine Gebühr an, welche nicht über den 
Betreuungsgutschein abgerechnet werden kann. 

• Übernehmen die Erziehungsberechtigten die Verantwortung, dass das Kind den Kindergar-
ten- / Schulweg selbständig bewältigen kann, wird keine Begleitung organisiert und ent-
sprechend keine Kosten in Rechnung gestellt. 

• In der Ferienzeit können für Kindergarten- und Schulkinder zusätzliche Betreuungstage ge-
bucht werden. Eine Anmeldung muss bis 5 Wochen im Voraus schriftlich erfolgt sein 


